
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1952/12/31 2Ob991/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.12.1952

Norm

AußStrG §73

Rechtssatz

Ein Nachlaß, bestehend aus einem Grundstück im Ausmaß von 1 ha 50 ar, das im Jahre 1924 um 1.000,-- erworben

wurde, ist nicht unbedeutend.

Entscheidungstexte

2 Ob 991/52
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